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 Veröffentlicht am 02.10.1997

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §31d Abs2;

Rechtssatz

§ 31d Abs 2 WRG stellt lediglich auf "erteilte wasserrechtliche Bewilligungen für Abfalldeponien" ab, ohne daß es darauf

ankommt, auf welche Bestimmung des WRG die Behörde diese Bewilligung gestützt hat.
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